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Neuer Markt 5, 49770 Herzlake 
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Rundschreiben 3 Juli 2022 
 

 

ENNI – Erinnerungsschreiben fehlende Meldungen Juli 2022 

 

Bis 30.06.2022 mussten die Betriebe, die nach § 10 DüV der Meldepflicht unterliegen und 

wesentliche Teile der Betriebsfläche in roten Gebieten bewirtschaften düngerechtliche 

Aufzeichnungen in ENNI melden.  

Sollten diese noch nicht, oder unvollständig gemeldet sein, erhalten die Betriebe in der 

nächsten Woche ein Erinnerungsschreiben mit Frist zur Nachmeldung bis zum 

15. September 2022.  

 

Für viele Betriebe wird die Meldung durch uns erledigt. Allerdings konnten aus zeitlichen 

Gründen auch für die Betriebe, von denen wir bereits Unterlagen vorliegen haben, nicht 

alle gemeldet werden. Diese Meldungen werden wir natürlich bis zum 15.09.2022 

nachholen! 

Sollten uns Daten fehlen, bitten wir darum diese so schnell wie möglich nachzureichen, 

um die Meldefrist zu wahren. 

Sollte bis zum 15. September nicht gemeldet werden, kann dies mit einem Bußgeld 

geahndet werden. Solltet ihr so ein Anschreiben bekommen sind die Aufzeichnungen 

somit nachzumelden. 

 

FANi – Fristverlängerung zum 24.07.2022 
 

Die LWK Niedersachsen hat bekanntgegeben, dass die Fristen für die Fotobelegaufträge, 

die freiwillig ausgeführt werden können in allen Fällen auf den 24.07. verlängert wurde.  

Sollte in der App noch der 15.07. als Frist auftauchen sind diese Angaben veraltet und bei 

erneuter Synchronisation erscheint der 24.07. als Fristende. 
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Investitionsprogramm Landwirtschaft der Rentenbank 
 

Die Rentenbank hat bekanntgegeben, dass ein neues Interessenbekundungsverfahren 

vom 18.07. bis 27.07. durchgeführt wird. „Alte“ Interessenbekundungen verlieren ihre 

Gültigkeit, wenn Interesse an der Förderung für Maschinen und/oder Lager besteht, 

meldet euch bitte bei euren Beratern.  

Nach dem Interessenbekundungsverfahren wird unter allen Interessenten gelost, wer 

Antragsberechtigt ist. Erst dann sind weitere Unterlagen bei Maschinenförderungen 

einzuholen. 

 

BZA-Auswertung  

 

Die Erfassungsbögen für die Betriebszweigauswertungen werden den Betrieben in der 

nächsten Woche durch die Berater zugeschickt. 

 

 

Meldet euch bei Rückfragen im Büro!  

 

 

 

 

Euer Beraterteam 
 


